
 

 
 
 
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 
 
Gemäß § 26n Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz (EGAktG) in Verbindung mit 
§ 118a AktG hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass die 
ordentliche Hauptversammlung 2023 als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz 
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme des von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreters) abgehalten wird. Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung ist daher ausgeschlossen.  
 
Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2023 als virtuelle Hauptversammlung 
nach § 26n EGAktG in Verbindung mit § 118a AktG führt gegenüber 
Präsenzhauptversammlungen sowie auch gegenüber virtuellen Hauptversammlungen nach 
Maßgabe des sogenannten COVID-19-Gesetzes zu Modifikationen in den Abläufen der 
Hauptversammlung sowie in der Ausgestaltung der Aktionärsrechte. 
 
Wir bitten unsere Aktionäre daher um besondere Beachtung der nachstehenden 
Hinweise. 
 
 
 
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 
anteiligen Betrag von 500.000,00 Euro erreichen (dies entspricht 500.000 Stückaktien), 
können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht 
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage 
beiliegen. Das Verlangen ist an den Vorstand der Beiersdorf Aktiengesellschaft zu richten und 
muss der Gesellschaft gemäß § 122 Abs. 2 AktG unter der nachstehend genannten Adresse 
spätestens bis zum Ablauf des 13. März 2023 (24.00 Uhr MEZ) zugegangen sein. 
 
Beiersdorf Aktiengesellschaft 
Vorstand  
Unnastraße 48 
20245 Hamburg 
 
Telefax: 040 4909-185000 
E-Mail: Investor.Relations@Beiersdorf.com 
 
Die Antragsteller haben zusätzlich nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem 
Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der erforderlichen Mindestaktienzahl sind und dass 
sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. Für den Nachweis 
reicht eine entsprechende Bestätigung des depotführenden Kreditinstituts aus. 
 
Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten 
(auszugsweise) wie folgt: 
 
 

§ 122 Einberufung auf Verlangen einer Minderheit  

(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. Die 



 

Satzung kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an eine 
andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. Die 
Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 
Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur 
Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. § 121 Absatz 7 ist entsprechend 
anzuwenden. 
 
(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen 
im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten 
Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs 
ist nicht mitzurechnen. 

 
 
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden, soweit sie nicht bereits mit der 
Einberufung bekanntgemacht wurden, unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht und europaweit verbreitet. Sie werden außerdem auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter www.Beiersdorf.de/Hauptversammlung zugänglich 
gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 
 
 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge nach § 126 Abs. 1, Abs. 4, § 127 AktG 

Die Aktionäre haben das Recht, der Gesellschaft Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 AktG 
und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG zu übermitteln. Gegenanträge und Wahlvorschläge, 
die bereits vor der Hauptversammlung zugänglich gemacht werden sollen, müssen bis 
spätestens zum Ablauf des 29. März 2023 (24.00 Uhr MESZ) bei der Gesellschaft eingehen. 
 
Gemäß §§ 126 Abs. 4, 127 S. 1 AktG gelten Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nach 
§ 126 Abs. 1 bis 3 AktG oder § 127 AktG zugänglich zu machen sind, als im Zeitpunkt der 
Zugänglichmachung gestellt. Die Gesellschaft wird zugänglich zu machende Gegenanträge 
und Wahlvorschläge über das internetbasierte Hauptversammlungs- und Abstimmungssystem 
(HV-System) zur Abstimmung stellen, das über die Internetseite der Gesellschaft 
www.Beiersdorf.de/Hauptversammlung zugänglich ist. Die Zugangsdaten für das HV-
System finden die Aktionäre auf der Zugangskarte, die ihnen nach fristgemäßer Anmeldung 
zugesandt wird. Sofern der Aktionär, der den Antrag gestellt hat, nicht ordnungsgemäß 
legitimiert und nicht ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist, muss der Antrag 
in der Hauptversammlung nicht behandelt werden. 
 
Gegenanträge müssen, wenn sie vor der Hauptversammlung von der Gesellschaft zugänglich 
gemacht werden sollen, mit einer Begründung versehen sein. Wahlvorschläge müssen nicht 
begründet werden. Sowohl Gegenanträge als auch Wahlvorschläge sind an die nachstehend 
genannte Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge 
können nicht berücksichtigt werden.  
 
Beiersdorf Aktiengesellschaft 
Investor Relations (Bf. 86) 
Unnastraße 48 
20245 Hamburg 
 
Telefax: 040 4909-185000 
E-Mail: Investor.Relations@Beiersdorf.com 
 

https://dejure.org/gesetze/AktG/121.html
http://www.beiersdorf.de/Hauptversammlung


 

Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gewahrt sind,, wird die Gesellschaft Gegenanträge 
und Wahlvorschläge einschließlich des Namens des Aktionärs und einer zugänglich zu 
machenden Begründung unverzüglich auf ihrer Internetseite unter 
www.Beiersdorf.de/Hauptversammlung zugänglich machen. Auf der genannten 
Internetseite werden auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung zugänglich gemacht. 
 
Von einer Zugänglichmachung kann die Gesellschaft absehen,  
 
1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 

 
2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der 

Hauptversammlung führen würde, 
 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende 
Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 
 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu 
einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 AktG zugänglich gemacht 
worden ist, 
 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den 
letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft 
nach § 125 AktG zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung 
weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 
 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht 
teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder 
 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von 
ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 
 

Die Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie 
insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 
 
Für das Zugänglichmachen von Wahlvorschlägen gilt dies entsprechend. Ferner braucht der 
Vorstand Vorschläge für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und Abschlussprüfern nicht 
zugänglich zu machen, wenn sie nicht den Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort der 
vorgeschlagenen Kandidaten, bei juristischen Personen die Firma und den Sitz, enthalten und 
bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern keine Angaben zu deren Mitgliedschaft 
in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten gemacht worden sind. Angaben zu ihrer 
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 
Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden. 
 
Stellen mehrere Aktionäre Gegenanträge zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung 
oder machen sie gleiche Wahlvorschläge, so kann der Vorstand die Gegenanträge bzw. 
Wahlvorschläge sowie ihre jeweiligen Begründungen zusammenfassen. 
 
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet 
sind, haben darüber hinaus das Recht, während der Hauptversammlung im Wege der 
Videokommunikation Anträge und Wahlvorschläge im Rahmen ihres Rederechts zu stellen. 
 
 
  



 

Recht zur Einreichung von Stellungnahmen nach § 130a Abs. 1 bis 4 AktG 
 
Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre haben das Recht, der Gesellschaft im Vorfeld der 
Hauptversammlung Stellungnahmen im Wege elektronischer Kommunikation zu übermitteln. 
Entsprechende Stellungnahmen können in Textform oder per Videobotschaft erfolgen und 
müssen einen Bezug zur Tagesordnung der Hauptversammlung aufweisen. Der Umfang von 
Stellungnahmen in Textform darf 10.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen), die Länge einer 
Stellungnahme per Videobotschaft drei Minuten nicht überschreiten. Die Stellungnahmen 
müssen spätestens bis zum Ablauf des 7. April 2023 (24.00 Uhr MESZ) bei der Gesellschaft 
eingegangen sein. Für die Einreichung von Stellungnahmen wird den Aktionären im HV-
System eine Upload-Möglichkeit bzw. ein Eingabefeld bereitgestellt. 
 
Die Gesellschaft wird fristgerecht eingehende Stellungnahmen einschließlich des Namens des 
übermittelnden Aktionärs spätestens vier Tage vor der Hauptversammlung auf ihrer 
Internetseite unter www.Beiersdorf.de/Hauptversammlung veröffentlichen. Die 
Gesellschaft behält sich vor, per Video eingereichte Stellungnahmen während der 
Hauptversammlung ganz oder in Auszügen einzuspielen und sich zu eingereichten 
Stellungnahmen zu äußern. Fragen sowie Gegenanträge gemäß § 126 AktG und 
Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG in den eingereichten Stellungnahmen werden dabei 
jedoch nicht berücksichtigt; diese sind ausschließlich auf den in den Abschnitten „Rede- und 
Auskunftsrecht für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre in der Hauptversammlung nach 
§ 130a Abs. 5, Abs. 6 AktG und § 131 Abs. 1 AktG“ bzw. „Gegenanträge und Wahlvorschläge 
nach § 126 Abs. 1, Abs. 4, § 127 AktG“ beschriebenen Wegen einzureichen.  
 
Die Gesellschaft wird Stellungnahmen unter den Voraussetzungen des § 126 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, 
Nr. 3 oder Nr. 6 AktG nicht veröffentlichen, also insbesondere dann, wenn diese 
diskriminierende, beleidigende oder anderweitig strafrechtlich relevante, offensichtlich falsche 
oder irreführende Inhalte aufweisen. Stellungnahmen werden zudem dann nicht veröffentlicht, 
wenn sie keinen Bezug zur Tagesordnung der Hauptversammlung haben oder – bei 
Stellungnahmen in Textform – einen Umfang von 10.000 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) 
bzw. – bei Videobotschaften – drei Minuten überschreiten.  
 
 
 
Rede- und Auskunftsrecht für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre in der 
Hauptversammlung nach § 130a Abs. 5, Abs. 6 AktG und § 131 Abs. 1 AktG 
 
Ordnungsgemäß angemeldete und der Hauptversammlung elektronisch zugeschaltete 
Aktionäre können in der Versammlung live Redebeiträge leisten sowie von Aufsichtsrat und 
Vorstand der Gesellschaft Auskünfte verlangen. 
 
Das Rederecht kann ausschließlich im Wege der Videokommunikation über das HV-System 
ausgeübt werden. Die Redebeiträge dürfen Anträge gemäß § 126 AktG und Wahlvorschläge 
gemäß § 127 AktG sowie Auskunftsverlangen nach § 131 AktG enthalten. Auskünfte können 
vom Vorstand gemäß § 131 AktG verlangt werden über Angelegenheiten der Gesellschaft, 
soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung 
erforderlich ist. Das Auskunftsrecht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen 
Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Das Auskunftsrecht 
beinhaltet die Möglichkeit, Fragen zu bereits vom Vorstand gegebenen Antworten zu stellen. 
Nach Maßgabe der Festlegung des Versammlungsleiters gemäß § 131 Abs. 1f AktG kann das 
Auskunftsrecht ausschließlich im Wege der Videokommunikation über das HV-System 
ausgeübt werden. Auf anderem Wege können Auskunftsverlangen weder vor noch in der 
Hauptversammlung gestellt werden. 
 
Möchten Aktionäre in der Hauptversammlung einen Redebeitrag leisten oder ein 
Auskunftsverlangen stellen, müssen sie ihren Redebeitrag oder ihr Auskunftsverlangen durch 



 

Betätigung der Schaltfläche „Videokommunikation (Rede- und Auskunftsrecht, Anträge, 
Wahlvorschläge)“ im HV-System anmelden. Diese Möglichkeit wird den Aktionären ab der 
Eröffnung der Hauptversammlung zur Verfügung stehen. Vor Zulassung eines Redebeitrags 
oder Auskunftsverlangens wird die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen dem 
Aktionär und der Gesellschaft überprüft. Hierzu wird der Aktionär in einen virtuellen Warteraum 
geleitet, in dem er die Hauptversammlung weiterverfolgen kann. Von dort aus wird er live der 
Hauptversammlung zugeschaltet, um seinen Redebeitrag zu leisten bzw. sein 
Auskunftsverlangen zu stellen. Die Gesellschaft behält sich vor, Redebeiträge und 
Auskunftsverlangen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation 
nicht sichergestellt ist. Der Versammlungsleiter wird das Verfahren der Wortmeldung und 
Worterteilung zu Beginn der Hauptversammlung näher erläutern. Außerdem finden Sie nähere 
Informationen in den Hinweisen zur Nutzung des HV-Systems, die beim Zugang zum HV-
System abrufbar sind. 
 
Der Versammlungsleiter kann im Interesse einer effizienten Durchführung der 
Hauptversammlung das Rede- und Auskunftsrecht der Aktionäre zeitlich angemessen 
beschränken; er kann insbesondere den zeitlichen Rahmen der einzelnen Aktionärsbeiträge 
festlegen.  
 
 
 
Verlangen nach § 131 Abs. 4 und Abs. 5 AktG 
 
Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der 
Hauptversammlung gegeben worden, so ist diese Auskunft gemäß § 131 Abs. 4 S. 1 AktG 
jedem anderen Aktionär bzw. dessen Bevollmächtigtem auf dessen Verlangen in der 
Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands 
der Tagesordnung nicht erforderlich ist. Gemäß § 131 Abs. 5 S. 1 AktG kann ein Aktionär, dem 
eine Auskunft verweigert wird, verlangen, dass seine Frage und der Grund, aus dem die 
Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die Verhandlung aufgenommen 
werden.  
 
Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, dass Aktionäre bzw. ihre 
Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, Verlangen 
nach § 131 Abs. 4 S. 1 AktG oder § 131 Abs. 5 S. 1 AktG im Wege der elektronischen 
Kommunikation über das HV-System übermitteln können. 
 
 
 
Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung nach § 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 8 
AktG 
 
Aktionäre und ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet 
sind, haben gemäß § 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 8 AktG das Recht, Widerspruch gegen Beschlüsse 
der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation zu erklären. 
Entsprechende Erklärungen können ab der Eröffnung der Hauptversammlung über das HV-
System abgegeben werden und sind bis zu der Schließung der Hauptversammlung durch den 
Versammlungsleiter möglich. 


